
Mitarbeitende Familienangehörige: 
 Soziales Netz oder finanzielle Freiheit? 

 
Sei es der Sohn des Transportunternehmers, 
der später einmal das Unternehmen weiter-
führen wird oder die Ehefrau des Friseurs, 
die mit Verwaltungsarbeit Ihrem Ehemann 
den Rücken frei hält: In Deutschland zahlen 
schätzungsweise eine Million Angehörige, 
die als Angestellte in Familienunternehmen 
arbeiten, Beiträge in die Sozialversicherun-
gen ein –  und können trotzdem nicht sicher 
sein, im Bedarfsfall Leistungen wie Arbeits-
losengeld oder Erwerbsminderungsrente  zu 
erhalten. Doch diese Unsicherheit bringt 
auch finanzielle Chancen mit sich. 
 

Folgenreicher Irrtum 
 
Die Zahlung der Lohnnebenkosten kann auf einem 
folgenreichen Irrtum beruhen. Es kommt immer wie-
der vor, dass der Angehörige in Wirklichkeit weder 
der Sozialversicherungspflicht unterliegt noch den 
Schutz von Rentenversicherung & Co. geniesst. Denn 
Pflichtmitglied im gesetzlichen Sozialsystem ist nur, 
wer als „Beschäftigter“ im Sinne des Gesetzes ange-
sehen werden kann. Die Frage, auf wen das zutrifft, 
gehört jedoch zu den schwierigsten Problemen des 
Sozialrechts. Der Grund liegt darin, dass sich im Ge-
setz keine präzise Umschreibung dafür findet, was 
„Beschäftigung“ ausmacht. Daher musste der Begriff 
erst durch eine jahzehntelange Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts genauer umrissen werden. Eine 
klare Systematik entstand so natürlich nicht. Stattdes-
sen sind eine Vielzahl von Gesichtspunkten zu be-
rücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. Dies 
wird gerade bei Angehörigen noch dadurch er-
schwert, dass nach der Rechtsprechung auch der Fall 
einer „familienhaften Mithilfe“ oder eine „Mitunter-
nehmerschaft“ vorliegen kann. Beides spricht gegen 
die Sozialversicherungspflicht. 
 
Klar ist nur so viel: Der Abschluss eines schriftlichen 
Arbeitsvertrages allein reicht nicht aus, um eine „Be-
schäftigung“ im Sinne des Gesetzes zu begründen. 
Denn das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages ist 
nur einer von vielen Gesichtspunkten, die relevant 
sind. Ebensowenig schafft das Zahlen der Lohnne-
benkosten an die Einzugsstelle (also die Krankenkas-
se) klare Verhältnisse. Das Bundessozialgericht hat 
bereits mehrfach deutlich gemacht, dass die Beitrags-

zahlung -selbst wenn sie über viele Jahre erfolgt- kei-
nerlei Einfluß auf die Frage der Pflichtmitgliedschaft 
hat.  
 

Trügerische Sicherheit 
 
Leider wird das Problem oft viel zu spät erkannt. 
Denn der Steuerberater prüft bei Beginn der Lohn-
buchführung in aller Regel nur die lohnsteuerrechtli-
chen nicht aber die sozialversicherungsrechtlichen 
Fragen. Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht 
sind aber voneinander unabhängig und kommen 
nicht selten zu unterschiedlichen Wertungen. Die 
Krankenkasse nimmt ihrerseits lediglich die Beiträge 
entgegen. Dabei prüft sie ebenso wenig, ob eine „Be-
schäftigung“ gegeben ist. Auch die regelmäßigen Be-
triebsprüfungen durch die Deutsche Rentenversiche-
rung (ehemals BfA und LVA) umfassen nur selten 
diese Frage mit der erforderlichen Genauigkeit. Erst 
wenn ein Notfall eintritt und eine Leistung wie Er-
werbsminderungs- bzw. Berufsunfähigkeitsrente, Ar-
beitslosengeld oder Insolvenzgeld benötigt wird, fin-
det die genaue Prüfung statt, ob der Familienangehö-
rige in der Vergangenheit überhaupt sozialversiche-
rungspflichtig war. Kommt die Behörde nun zu dem 
Ergebnis, dass keine Beschäftigung vorlag, lehnt sie 
den Antrag auf die begehrte Leistung ab. 
 
Da die letzte Bundesregierung die Brisanz dieses 
Problems erkannt hatte, führte Rot-Grün im Rahmen 
der Hartz-Gesetze eine Neuerung ein: Bei Ehegatten, 
die nach dem 31. 12. 2004 begonnen haben, im Fami-
lienunternehmen zu arbeiten, veranlasst die Kranken-
kasse nunmehr schon bei Beginn der Beitragszahlun-
gen eine Prüfung des sozialversicherungsrechtlichen 
Status. Damit wurde die Lage leider nur höchst un-
vollkommen entschärft. Denn Ehegatten, die schon 
vor 2005 angestellt waren, werden nicht geprüft. An-
dere Angehörige, wie beispielsweise nichteheliche Le-
bensgefährten, Kinder oder Eltern des Chefs, werden 
nach wie vor durch die Kassen im Unklaren gelassen.  
 

135 Millionen Euro Rückzahlungen in ´05 
 
Der Ausweg aus der unübersichtlichen Lage ist, selbst 
die Initiative zu ergreifen. Betroffene können einen 
Prüfantrag bei der Krankenkasse stellen oder das so-
genannte Statusfeststellungsverfahren bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund durchführen lassen. 
Bestätigen die Behörden die Sozialversicherungs-



pflicht, besteht danach die Gewissheit, Ansprüche auf 
Erwerbsminderungsrente, Arbeitlosengeld und Insol-
venzgeld wirklich zu erwerben. 
 
Lautet das Ergebnis dagegen „Sozialversicherungs-
freiheit“, müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 
Zukunft keine Lohnnebenkosten für die Renten-, Ar-
beitslosen- und Kranken- und Pflegeversicherung 
mehr entrichten. Dadurch gewinnt der Betroffene die 
finanzielle Freiheit, in private Vorsorge- und Absiche-
rungssysteme investieren zu können. Und last-but-
not-least: Die jahrelang irrtümlich gezahlten Beiträge 
können von den Sozialversicherungsträgern zurück-
gefordert werden.  In den Zweigen der Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung bezieht sich der Erstat-
tungsanspruch auf die letzten vier Jahre. Davor lie-
gende Zahlungen sind in der Regel verjährt. Für die 
Rentenversicherung gilt indes anderes. Über ein be-
stimmtes Verfahren sind hier Beiträge bis zum Be-
ginn der scheinbaren Beschäftigung erstattungsfähig. 
Das können im Einzelfall durchaus 20 Jahre und 
mehr sein.  Mithin erreichen die Rückzahlungen (ad-
diert man die Beitragsteile des Arbeitgebers und des 
Versicherten) im Regelfall mehrere zehntausend Eu-
ro. Nach Informationen des ARD-Magazins Plusmi-
nus zahlte die Deutsche Rentenversicherung Bund im 
Jahr 2005 rund 135 Millionen Euro an zu Unrecht er-
langten Beiträgen zurück. 
 
Vor entsprechenden Schritten ist allerdings eine aus-
führliche Beratung und genaue Analyse des Sachver-
halts durch einen sozialversicherungsrechtlich versier-
ten Anwalt zu empfehlen. So kann sichergestellt wer-
den, dass alle relevanten Gesichtspunkte beachtet 
werden, und sich beim Ausfüllen der höchst unüber-
sichtlichen Formulare, die im Zuge der Klärung der 
Versicherungspflicht abzuarbeiten sind, keine Fehler 
einschleichen. Zudem ist im Falle der Versicherungs-
freiheit die Entscheidung zu treffen, ob die Renten-
versicherungsbeiträge als sogenannte freiwillige Bei-
träge im gesetzlichen System belassen und nicht zu-
rückgefordert werden. Auch diese Frage bedarf einer 
gründlichen und neutralen Beratung. 
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Anhaltspunkte 
 

Treffen eine oder mehrere der folgenden Aussagen für 
den mitarbeitenden Angehörigen zu? 
 

� Ein schriftlicher Arbeitsvertrag wurde nicht ge-
schlossen.  

� Der Angehörige kann wählen, ob er im Betrieb 
oder anderswo (z.B. zu Hause) arbeiten möchte. 

� Der Angehörige muß keine festen Arbeitszeiten 
einhalten. 

� Er/sie arbeitet weitaus länger als vergleichbare 
Angestellte, ohne dafür Lohnausgleich zu erhal-
ten. 

� Auf Urlaubsansprüche wurde öfters verzichtet. 
� Anweisungen zur Art und Weise der Arbeitsleis-

tung werden sehr selten erteilt, im wesentlichen 
arbeitet der Angehörige selbständig. 

� Er/sie verfügt über Fachkenntnisse, die beim In-
haber des Unternehmens nicht vorhanden sind. 

� Das Unternehmen wird in gleichberechtigter Zu-
sammenarbeit geführt.  

� Der Angehörige hat weitgehende Vollmachten, 
z.B. Prokura, Kontovollmacht, etc. 

� Er/sie entscheidet selbständig über die Einstel-
lung oder Entlassung von Personal. 

� Der Angehörige hat Einblick in die Preiskalkulati-
on des Unternehmens und bestimmt diese mit. 

� Der Angehörige kommuniziert selbständig und 
weisungsfrei mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, 
Unternehmensberatern, etc. 

� Der Angehörige ist aus Sicht der Mitarbeiter e-
benso „Chef“ wie der Unternehmensinhaber. 

� Das Arbeitsentgelt liegt weit unter der üblichen 
Höhe. 

� Der Angehörige ist am Gewinn/Umsatz beteiligt. 
� Der Angehörige ist Mitgesellschafter. 

� Dem Inhaber wurde vom Angehörigen ein Darle-
hen gewährt.  

� Der Angehörige hat einen Darlehensvertrag der 
Bank mitunterzeichnet oder für den Inhaber ge-
bürgt. 

� Das Unternehmen verfügt über Vermögen (Ge-
bäude, Maschinen, Waren, etc.), das im Allein- 
oder Miteigentum des Angehörigen steht. 

�  Bei Ehegatten: Es besteht Gütergemeinschaft 
und das Unternehmen zählt zum Gesamtgut.  

 

Dann kann eine juristische Überprüfung angezeigt sein. 

 


